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Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments, 
 
hiermit beantragen wir als Wahlausschuss gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung des Studieren-
denparlaments der FernUniversität in Hagen, das Studierendenparlament möge beschließen: 
 
Das Studierendenparlament veranlasst  die Erstel lung und Distribution einer Sonder-
ausgabe des „SprachRohrs“ anlässl ich der  anstehenden Wahlen der Studierenden-
schaften,  welche den Titel  „WahlRohrs“ trägt  und der  Wahlinformation dient.  Die  
Erstel lung und Redakt ion obliegt  hierbei  dem; die Distribution wird insbesondere  
durch den AStA als Herausgeber des regulären „SprachRohrs“ gewährleistet . Die Fi-
nanzierung wird aus den Haushaltsmitteln der Studierendenschaft  getragen. Die ver-
bindlichen Richtl inien für die Erstel lung des  „WahlRohrs“ lauten:  
 
1  Mittel  der Wahlinformation 

Die Wahllei tung gibt  nach Vorgeabe durch den Wahlausschuss zur  Wahl eine Son-
derausgabe der Zeitschrift  „SprachRohr" heraus (WahlRohr).  Der Wahlausschuss 
kann auch weitere Publikationen zur Wahlinformation sowie zur  Information über 
die tei lnehmenden Listen herausgeben/beschließen. Die Wahllei tung bestimmt in 
Verbindung mit  dem Wahlausschuss die  publizist ische Leitl inie des  Wahrohrs und 
ggf. weiterer Veröffentl ichungen.  

 
2  Richtl inien für  Beiträge von Wahll isten 

Jede für  die Wahl zum Studierendenparlament und zu den jeweil igen Fachschafts-
räten eingereichte Wahll iste erhält  für  Wahlwerbung einen Umfang von zwei ge-
genüberl iegenden Seiten im Format 20 cm x 25 cm im Hochformat (Endformat des 
Beitrags 40 cm x 25 cm). Über und unter  dem Beitrag der  Wahll iste  wird von der 
Wahllei tung eine Paginierung, die Bezeichnung der  Wahll iste,  die Bezeichnung 
der Wahl und den Verantwortl ichen im Sinne des Presserechtes,  welcher die An-
forderungen an einen verantwortl ichen Redakteur  im Sinne des  Landespresse-  
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gesetzes NRW in der  jeweils gült igen Fassung sowie die Regelungen von 
§15 Abs.  4 WahlO SP erfüllen muss.  Das Nähere bestimmt der Wahlausschuss.   

3  Ausführungsbestimmungen 
Der Wahlausschuss kann zu diesen Richtl inien Ausführungsbestimmungen verfü-
gen.  

 
Begründung 
Gemäß § 14 Wahlordung sind die Wahlberechtigten nebst einer Information auf der Website der Stu-
dierendenschaft zudem „gegebenenfalls in den der Studierendenschaft weiteren zur Verfügung stehen-
den Medien“ über die Wahlen und Kandidierenden zu informieren. Die Beratung im Wahlausschuss hat 
ergeben, dass dieser eine möglichst breite Information über die Wahlen befürwortet. Zudem erachtet der 
Ausschuss das regelmäßig erscheinende „SprachRohr“ als eines der beschriebenen der Studierenden-
schaft „zur Verfügung stehenden Medien“. Bei vergangenen Wahlen der Studierendenschaft wurde un-
ter dem außerordentlichen Namen „WahlRohr“ eine Sonderausgabe des „SprachRohrs“ erstellt und di-
gital wie physisch an die Wahlberechtigten verteilt. Das „SprachRohr“ stellte den Wahlberechtigten 
generelle Informationen zur Wahl zur Verfügung und gab den Kandidierenden gemäß klar definierten 
Maßgaben die Möglichkeit, sich und ihr Programm vorzustellen. Dem Wahlausschuss erscheint es sinn-
voll, dieses – bereits vielen Studierenden bekannte – Konzept, auch für die anstehenden Wahlen anzu-
wenden, um sowohl den Wahlberechtigten eine möglichst breite Information wie auch den Kandidie-
renden eine Plattform zur Vorstellung bereitzustellen. 
 
Um eine bestmögliche Planbarkeit des zu erwartenden Arbeitsaufwandes für Ausschuss und Kandidie-
rende zu ermöglichen, benötigen wir schnellstmöglich eine verbindliche Rückmeldung seitens des Stu-
dierendenparlaments, spätestens aber bis zum 19.10 2025. 
 
Bei jeglichen Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
 
Herzliche Grüße 
i. A. Sofie Rehberg (Vorsitzende) für den Wahlausschuss 
 


